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Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat für das gesamte Gemeindegebiet den 
Flächennutzungsplan als Zusammenführung der Teilflächennutzungspläne für die 
ehemaligen Gemeinden Gramkow und Groß Walmstorf aufgestellt. Der 
Flächennutzungsplan ist seit Januar 2022 wirksam. 
Für die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für das Ferienhausgebiet in Niendorf 
wird bereits das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 19 der Gemeinde 
Hohenkirchen geführt. Die Gemeinde Hohenkirchen hat mit dem Vorentwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 19 / Planungsstand 27. September 2018 die Beteiligungsverfahren 
durchgeführt. Die Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Hohenkirchen und die Festsetzungen des Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 19 
basieren auf einem städtebaulichen Konzept zur Errichtung des Ferienhausgebietes.  
In der Fortführung des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 19 wurde unter 
Berücksichtigung von Belangen, die in den Beteiligungsverfahren geltend gemacht wurden, 
in verschiedenen Gruppen, insbesondere mit den Einwohnern von Niendorf, an einer 
Verbesserung des städtebaulichen Konzeptes gearbeitet. Dabei ging es um die Reduzierung 
von Eingriffen, die Erhaltung von Sichtachsen, Infrastruktur, Kosten-/ Nutzenbetrachtungen 
und um Kapazitäten.  
Im Ergebnis wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wesentlich kleiner; die 
Baugebietsfläche, die Bettenkapazität und die Verkehrsflächen wurden wesentlich verringert. 
Insgesamt sollen 40 Wohneinheiten entwickelt werden. Neben der Entwicklung des 
Ferienhausgebietes soll in einem Teilgebiet im Norden und Osten die wohnbauliche 
Entwicklung von 10 Wohneinheiten für das Dauerwohnen integriert werden. Die Integration 
der Wohnnutzung erfolgt insbesondere auf Wunsch der Gemeinde, da zahlreiche 
bestehende Wohnungen als Zweitwohnungen genutzt werden und für die ansässige 
Bevölkerung verloren gingen.  
Weiterhin wird die touristische Nutzung als Schwerpunkt und damit die Stärkung der 
Entwicklung des Tourismusschwerpunktraumes verfolgt. Die Flächen, die derzeit im 
wirksamen Flächennutzungsplan für die Ferienhausgebietsnutzung (bzw. damit im 
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Zusammenhang ausgewiesene Grünflächen) dargestellt sind, und derzeit als 
landwirtschaftliche Fläche genutzt sind, werden deutlich verringert.   
Die Planungsziele der Gemeinde wurden bereits in einem Abstimmungsgespräch zur 
Anpassung der Planung des Bebauungsplanes Nr. 19 für die Ferienanlage in Niendorf am 
10. Juni 2022 mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg erörtert; 
die vorgetragenen geänderten Planungsabsichten können raumordnerisch mitgetragen 
werden, obwohl die Gemeinde ihren Entwicklungsrahmen bereits ausgeschöpft hat. Für den 
Ortsteil Niendorf ist (außerhalb des Plangebietes) in den zum Wohnen genutzten Bereichen 
die Dauerwohnnutzung zu sichern.    
Auf Ebene des Bebauungsplanes sollen entsprechende Festsetzungen getroffen werden, die 
eine Schaffung von Dauerwohnen innerhalb der Wohngebietsfläche gewährleisten; weiterhin 
ist die Ferienwohnnutzung innerhalb des Ferienhausgebietes zu sichern.  
Die Bettenanzahl von 400, zu der bereits eine positive landesplanerische Stellungnahme 
vorliegt, wird mit dem aktuellen städtebaulichen Konzept unterschritten.   
 
Die Gemeinde passt den Flächennutzungsplan ihren Planungszielen im Bereich der 
geplanten Feriensiedlung in Niendorf an. Mit dem Vorentwurf wurde die Beteiligung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie nach § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Anpassung 
der Darstellungen im Flächennutzungsplan erfolgt unter Berücksichtigung der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung in Niendorf. 
 
Für die weitere Vorbereitung ist nun die Beteiligung mit dem Entwurf für die Behörden und 
TÖB, für die Öffentlichkeit und für die Nachbargemeinden vorgesehen und erforderlich. 
 
Die Grundzüge der Planungsabsicht haben sich durch die Beteiligung der Behörden und 
TÖB im frühzeitigen Beteiligungsverfahren nicht geändert. Die Planungsziele werden 
aufrechterhalten. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, 
 
1. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohenkirchen 

im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 und die zugehörige 
Begründung werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmt.  
 

2. Der räumliche Geltungsbereich der der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Hohenkirchen befindet sich westlich der Strandstraße. Das Plangebiet der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird wie folgt begrenzt:  
- im Norden:  durch das Grundstück "Strandstraße" Nr. 20 und die Gehölzflächen  

  entlang des Fließgewässers,  
- im Osten:  durch die "Strandstraße", 
- im Süden: durch landwirtschaftliche genutzte Flächen und die bebauten Flächen 

"An der Voßkaul",  
- im Westen:  durch landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

 
3. Die Planungsziele der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen in Folgendem: 

- Rücknahme von Flächendarstellungen eines Sondergebietes – Ferienhausgebiet 
sowie von Grünflächen zugunsten von Fläche für die Landwirtschaft, 

- Darstellung eines Flächenanteils der bislang als Sondergebiet – Ferienhausgebiet 
dargestellten Fläche als Wohnbaufläche, 

- Anpassung der Darstellung der Sondergebietsfläche – Ferienhausgebiet unter 
Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes, 

- Anpassung der Darstellung der Grünfläche zur Ortsrandeingrünung. 
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4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

am Planverfahren zu beteiligen.  
 

5. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
 

6. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Hohenkirchen auf die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die 
Dauer von 30 Tagen, ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Zusätzlich ist der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 
3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen. 

 
7. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes 
nicht von Bedeutung ist. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung i. S. 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 5/51101/56255000 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 d2023-07-25Hoki_FNP-1Ae_Vorentwurf_A4 öffentlich 

 
2 d2023-07-27Hoki_FNP_1Ae_BG_Vorentwurf-1+DB öffentlich 
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Geltungsbereich 

Niendorf
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Par. 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGBART DER BAULICHEN NUTZUNG

I. DARSTELLUNGEN

WA

SO

SO

FH

Ca

SO
V+I

Par. 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Hauptwanderweg

Parkplatz

Zufahrt

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

RegenwasserRW

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGBHAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER LEITUNGEN

Par. 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Parkanlage

Wiese

Streuobstwiese 

Vermutlicher Verlauf von Leitungen
- oberirdisch

Par. 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB

Graben, offen

Par. 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB

SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT

Umgrenzungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten im
Sinne des Naturschutzrechts,GS

Par. 5 Abs. 2 BauGB

BD
Bereiche mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unterliegen, 

Par. 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB
Par. 5 Abs. 4 Nr. 10 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

Allgemeine Wohngebiete (Par. 4 BauNVO)

Sondergebiete, die der Erholung dienen (Par. 10 Abs. 4 BauNVO)
- Ferienhausgebebiet

Sondergebiete, die der Erholung dienen (Par. 10 BauNVO)
- Campingplatz

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 Abs. 2 BauNVO)
- Versorgung und Infrastruktur  

geplanter Wanderweg
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom .. . Die   

orts bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im . 
am .. erfolgt.  

 
2. Die Gemeindevertretung hat am  den Vorentwurf gebilligt. 
 
3. Die fr hzeitige Beteiligung der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange nach  4 Abs. 1 BauGB 

ist mit Schreiben vom , auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltpr fung, erfolgt. 

 
4. Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung nach  3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom . bis 

einschlie lich  durchgef hrt. Die orts bliche Bekanntmachung ist durch Ver ffentlichung in 
.. am  erfolgt.  

 
5. Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
 
6. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach  2 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom . 

erfolgt. 
 
7. Die Gemeindevertretung hat am . den Entwurf mit Begr ndung gebilligt und zur Auslegung 

bestimmt. 
 
8. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind nach  4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
9. Der Entwurf der nderung des Fl chennutzungsplanes sowie die zugeh rige Begr ndung haben in der 

Zeit vom ....................... bis einschlie lich ........................ w hrend angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 
BauGB im Amt Kl tzer Winkel ffentlich ausgelegen. Der Inhalt der Bekanntmachung sowie die nach  3 
Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen konnten zus tzlich w hrend der Auslegungsfrist auf den 
Internetseiten des Amtes sowie auf dem Bau- und Planungsportal M-V eingesehen werden. Die ffentliche 
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen w hrend der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift hervorgebracht werden k nnen, in   am  orts blich 
bekanntgemacht worden. Dabei wurde bekannt gegeben, welche Arten umweltbezogener Stellungnahmen 
mit ausgelegt wurden. Es wurde darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der ffentlichen Auslegefrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber die nderung des Fl chennutzungsplanes 
unber cksichtigt bleiben k nnen, wenn die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht h tte kennen 
m ssen und deren Inhalt f r die Rechtsm igkeit des Fl chennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
Die Beh rden und sonstige Tr ger ffentlichen Belange sind von der ffentlichen Auslegung benachrichtigt 
worden. 

 
10. Die  Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der ffentlichkeit sowie die Stellung-

nahmen der beteiligten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
am  gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 

                                                                                     (Siegel)                                      
 
 
 
 
11.  Die nderung des Fl chennutzungsplanes wurde am .. von der Gemeindevertretung 

beschlossen. Die Begr ndung wurde am .. gebilligt. 
  

Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                     B rgermeister 
  
 
 
 
12.  Die Genehmigung der nderung des Fl chennutzungsplanes wurde mit Bescheid des Landrates des 

Landkreises Nordwestmecklenburg vom .......................... Az.: .................................................................. - 
mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 

 
Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 

                                                                                     (Siegel)                                     B rgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE

8 von 22 in Zusammenstellung



mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 
 

Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                     B rgermeister 

 

13. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung vom .................... 
llt. Die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Bescheid des Landrates des Landkreises Nordwest-

mecklenburg vom ............................... Az.: ................................................................... best tigt. 
 

Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                     B rgermeister 
 
 
 
14.   Die nderung des Fl chennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.  
 

Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                     B rgermeister 
 
 
 
15.  Die Erteilung der Genehmigung der nderung des Fl chennutzungsplanes sowie die Internetadressen und 

die Stelle, bei der der Plan, die Begr ndung und die zusammenfassende Erkl rung auf Dauer w hrend der 
ffnungszeiten eingesehen werden kann und ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind in 

 am .......................... orts blich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von M ngeln der 
Abw gung sowie die Rechtsfolgen (  215 Abs. 1 BauGB) hingewiesen worden.  
Die nderung des Fl chennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist mit der 
Bekanntmachung wirksam geworden.  

 
Hohenkirchen, den ...........................                                               .......................................... 

                                                                                     (Siegel)                                     B rgermeister 
 
 
 
 
 

 
 
 
-     Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt ge ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I S. 6). 
  
-   Verordnung ber die bauliche Nutzung der Grundst cke (Baunutzungsverordnung  BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I S. 6) ge ndert worden ist..  

 
-   Kommunalverfassung f r das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, verk ndet als 

Artikel 1 des Gesetzes ber die Kommunalverfassung und zur nderung weiterer kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt ge ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467).       

    

RECHTSGRUNDLAGEN

9 von 22 in Zusammenstellung



10 von 22 in Zusammenstellung



Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023 2

Teil 1

1. Allgemeines 

nnutzungsplan ist seit Januar 2022 wirksam.

in Niendorf wird bereits das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 19 
rchen hat mit dem 

Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 19 / Planungsstand 27. September 2018 

Vorentwurfes des Bebau
Konzept zur Errichtung des Ferienhausgebietes. 

geltend gemacht wurden, in verschiedenen Gruppen, insbesondere mit den 

Konzeptes gearbeitet. Dabei ging es um die Reduzierung von Eingriffen, die 
Erhaltung von Sichtachsen, Infrastruktur, Kosten-/ Nutzenbetrachtungen und um 

Im Ergebnis wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wesentlich 

wurden wesentlich verringert. Insgesamt sollen 40 Wohneinheiten entwickelt 
werden. Neben der Entwicklung eines Ferienhausgebietes mit 30 Wohneinheiten
soll in einem Teilgebiet im Norden und Osten die wohnbauliche Entwicklung von 
10
Wohnnutzung erfolgt insbesondere auf Wunsch der Gemeinde, da zahlreiche 
bestehende Wohnungen als Zweitwohnungen genutzt werden 

Die festgesetzten Wohnungen in den 
allgemeinen Wohngebieten sind zu sichern.

(bzw. damit im Z

zur Anpassung der Planung des Bebauungsplanes Nr.

Ent

Dauerwohnnutzung zu sichern.   
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023 3

Auf Ebene des Bebauungsplanes sollen entsprechende Festsetzungen getroffen 
werden

Ferienhausgebietes zu sichern. Die Bettenanzahl von 400, zu der bereits eine 
positive landesplanerische Stellungnahme vorliegt, wird mit dem aktuellen 

Grundlage des vorliegenden A 3

Informationen und Inhalte der Stellungnahmen 
den Bebauungsplan Nr.

 

2. Planungsanlass 

Landwirtschaft. Es ist vorgesehen, innerhalb des Gebietes 40 Baugru
30

Ferienwohnnutzung entwickelt werden. Das Planverfahren ist im zweistufigen 

und das Dauerwohnen ist auch die Infrastruktur in einem Teilbereich vorgesehen.

ebauungsplan Nr. 19 bis zur 
vorgesehen. Fassung des 

neuer Nutzungsabsichten 

Bebauungsplan Nr. 19 entspricht, die einer 
mit der Zweckbestimmung einen

Campingplatz, der bereits als solcher genutzt wird. 

und an der westlichen Gemeindegebietsgrenze dem 
Sondergeb

ruhenden Verkehrs als Parkplatz dargestellt werden. Somit sollen die 
in diesem Bereich unter 

geordnet und verbessert werden. 

3. Planbereichsgrenzen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat in ihrer Sitzung am 
29.
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023 4

Bebauungsplans Nr. 19 gefasst.

Gemeinde Hohenkirchen wurde im Aufstellungsbeschluss unter Beachtung der 
Zielsetzungen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 19 der 
Gemeinde Hohenkirchen wie folgt begrenzt:
- im Norden: 

- im Osten: 
-

- im Westen: 

entnehmen.
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023 5

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat in ihrer Sitzung am 
07.

bestimmt. Der Geltungsbereich 

Gemeinde Hohenkirchen wird demnach wie folgt begrenzt:
- im Norden:

entlan

- im Osten: 
-

- im Westen: 
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023 7

Sondergebiete Ferienhaus und die WA-

Bedarf aus

ch einbezogenen 
geht es zum Einen 
und zum Anderen darun, die bereits vorhandenen Nutzungen besser zu ordnen:  
- ten der 

Darstellung eines Sondergebietes
-

Versorgung und Infrastruktur, 
- Reduzierung des Teils des Sondergebietes Versorgung und Infrastruktur an 

der Landesstra
der Besucher, 

- Aufnahme eines Gehweges, der aus dem Bebauungsplan Nr. 19 kommend 

gung und Infrastruktur passiert. 

5. Verkehr und Ver- und Entsorgung 

Die Belange der Ver- und Entsorgung werden im laufenden Planverfahren 

- und Ferienhausnutzung werden die erforderlichen 

werden ausgewiesen. 

im weiteren Planverfahren und bei der weiteren Planvorbereitung. 

M ie Ableitung des anfallenden 

die gedrosselte Ableitung auf den 
Bebauung vorgesehenen geplant. Z

vorgesehen. Die 
erforderliche wird im laufenden Verfahren mit den 

abgestimmt. Die Ableitung des anfallenden 
st in die vorhandene Vorflut -

vorgesehen. 

Die Regelungen der weitefen Anforderungen der Ver- und Entsorgung werden 

Ver- und Entsorgungsleitungen ausgegangen. Eine geordnete Ver- und

Schmutzwassers ist in die zentralen Anlagen vorgesehen. Die 
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Planungsstand: Vorentwurf 07. Juni 2023 8

Trinkwasserversorgung aus dem vorhandenen Netz ist beabsichtigt. Um den 
, sollen innerhalb der verbindlichen 

festgesetzt werden.

6. Umweltbelange

n zu Umfang und 

das Plangebiet, als auch die in Anspruch zu nehmenden Ausgleichs- und 
-

Gemarkung Niendorf vorgesehen. 

Die Ausgleichs-
Die Ausgleichs- im Rahmen der verbindlichen 

geregelt. Die Sicherung der Ausgleichs-
durch entsprechende eigentumsrechtliche Regelungen und Sicherung der 

 

7.

nz erstellt. Siehe hierzu die 
nachfolgenden en.

D
20,67 ha. 

rd in einem Umfang von ca. 11 ha 
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Ortsteils Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 
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bisher wirksame Fassung ist im Folgenden dargestellt:

bisher, wirksame Fassung 

ha

SO / FH (west) 3,41

SO / FH (ost) 3,27

SO / V+I 0,65

SO / V+I 0,41

SO / V+I (L01) 0,09

Gesamt: 7,83

ha

0,31

Gesamt: 0,31

ha

Parkanlage 6,78

0,75

Wiese (L01) 0,17

Wiese 4,23

Obstweise 0,60

Gesamt: 12,53

ha

7,83

0,31

12,53

20,67
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Vorentwurf

ha

SO / FH 3,24

SO / Ca 0,75

SO / V+I (L01) 0,26

SO / V+I 0,22

Gesamt: 4,47

1,15

Gesamt: 1,15

ha

0,48

0,40

Parkplatz 0,18

Gesamt: 1,06

Parkanlage 2,68

Gesamt: 2,68

V+E Regenwasser 0,33

Gesamt: 0,33

Landwirtschaft
10,98

(davon Ausgleich = 2,12)

Gesamt: 10,98

qm

4,47

1,15

1,06

2,68

Gesamt V+E 0,33

Gesamt Landwirtschaft 10,98

20,67

Geltungsbereich auf Plan 20,67
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Aus 

bzw. Reduzierung der in der wirk
a. 2 ha

Ausgleichs- und Ersatz

ermitt
 

8. Schlussbemerkung

Das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf dient zur Abstimmung der 
ntlicher 

Belange, zur Abstimmung mit den Nachbargemeinden sowie zur Information der 

insbesondere auch zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Die Gemeinde bittet um Information 

der Gemeinde 
im Zusammenhang mit der dargestellten Planungsabsicht bedeutsam sein 
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Teil 2 Ausfertigung

1.

Hohenkirchen wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 

Hohenkirchen, den (Siegel)

Jan van Leeuwen

der Gemeinde Hohenkirchen

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenkirchen durch das:

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 03881 / 71 05 0
Telefax 03881 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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